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Landgezwitscher.SH 2025 lädt nach Schillsdorf ein
Branchentreff Landtourismus

Am 10. September findet im Landgasthof Kir-
schenholz in Schillsdorf das Landgezwitscher.
SH statt – der zentrale Branchentreff für den 
Landtourismus in Schleswig-Holstein. Veran-
stalter ist der Fachverband Bauernhofurlaub 
& Landtourismus Schleswig-Holstein e. V. (BL.
SH). Mitglieder, landtouristische Leistungsan-
bieter, touristische Akteure, Vertreterinnen 
und Vertreter aus Verwaltung und Politik er-
wartet ein vielseitiges Programm mit Impuls-
vorträgen, Austausch und kulinarischem Ge-
nuss.
Höhepunkt des Tages sind das Grußwort von 
Landwirtschaftsminister Werner Schwarz 
(CDU) sowie Vorträge renommierter Refe-
renten wie Prof. Dr. Martin Lohmann, der als 

Wirtschaftspsychologe die Gästekommuni-
kation in den Fokus stellen wird. Daneben 
werden aktuelle Trends im Familienurlaub 
und digitale Strategien zur Saisonverlänge-
rung beleuchtet.
Ganz im Sinne eines „norddeutschen Net-
workings“ gibt es genügend Raum für Klön-
schnack bei regionalen Spezialitäten. Der 
Tag endet mit der Besichtigung des gastge-
benden Betriebs.
Die Teilnahme kostet 69 €, Anmeldeschluss 
ist der 1. September. Weitere Informatio-
nen und Anmeldung unter: www.blsh-net.
de oder per E-Mail an kortum@blsh-net.de

Julia Kortum
Bauernhofurlaub & Landtourismus SH

Rückblick aufs Landgezwitscher.SH 2024: Staats-

sekretärin Anne Benett-Sturies im Gespräch mit 

der Vorsitzenden des BL.SH, Hilke Thomsen

 Foto: Bauernhofurlaub & Landtourismus SH 

Energie vom Acker – steuerlich nicht ohne Risiko
Beratung rund um das Geld: Strom, Biogas und Co. – wann droht gewerbliche Infizierung?

Photovoltaik auf dem Dach, Bio-

gas aus Gülle oder eine kleine 

Windkraftanlage: Viele Höfe er-

zeugen längst mehr als Lebens-

mittel. Doch wenn aus Strom 

auch Einnahmen entstehen, wird 

es steuerlich knifflig.

Immer mehr Landwirte investieren 
in Erneuerbare Energien – nicht 

nur als Beitrag zum Klimaschutz, 
sondern auch als zusätzliche Ein-
nahmequelle. Viele Betriebe ha-
ben heute schon eine PV-Anlage 
auf dem Dach oder eine Biogasan-

lage hinterm Stall. Wer Strom er-
zeugt, tut das längst nicht mehr 
nur für den Eigenverbrauch, son-
dern oft mit Einspeisung ins Netz. 
Damit sind Chancen verbunden – 
aber auch steuerliche Herausfor-
derungen.

Denn: Einkünfte aus dem Ver-
kauf von Strom zählen grundsätz-
lich zu den gewerblichen Einkünf-
ten. Ob ein Betrieb trotzdem wei-
ter als landwirtschaftlich oder als 
gewerblich gilt, entscheidet sich 
an klaren Kriterien im Steuerrecht. 
Und besonders für landwirtschaft-
liche Personengesellschaften kann 

schon ein kleiner Gewerbezweig 
große steuerliche Folgen haben.

Abgrenzung der Einkünfte

Die zutreffende steuerliche Ein-
ordnung der betrieblichen Tätig-
keit richtet sich primär nach § 13 
und § 15 des Einkommensteuerge-
setzes (EStG) sowie den zugehöri-
gen Verwaltungsanweisungen, ins-
besondere der Einkommensteuer-
richtlinie R 15.5. § 13 EStG umfasst 
die Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft. Dazu zählen die plan-
mäßige Nutzung der natürlichen 

Kräfte des Bodens zur Erzeugung 
von pflanzlichen und tierischen 
Produkten sowie deren erste Ver-
arbeitungsstufen, sofern sie der 
Vorbereitung der Vermarktung 
dienen.

Die Verwaltungsanweisungen 
stellen klar, dass bestimmte Tä-
tigkeiten nur dann als landwirt-
schaftlich einzustufen sind, wenn 
sie im Zusammenhang mit der so-
genannten Urproduktion stehen. 
Im Falle von Biogasanlagen gilt die 
Erzeugung von Biogas durch Ver-
gärung betriebszugehöriger orga-
nischer Substanz (zum Beispiel Gül-
le, pflanzliche Reststoffe) als land-
wirtschaftlich. Erst die Erzeugung 
von Strom, die Gasaufbereitung zu 
Biomethan oder anderen Produk-
ten der zweiten Verarbeitungsstu-
fe führt zu einer gewerblichen Tä-
tigkeit. Besonders bedeutsam sind 
dabei der Umfang der Tätigkeit, 
der Einsatz zugekaufter Stoffe so-
wie die Frage, ob eine eigenstän-
dige wirtschaftliche Zielrichtung 
vorliegt. 

Auch für die Stromerzeugung 
aus Photovoltaik ist eine differen-
zierte Betrachtung erforderlich. So-
lange Strom im Wesentlichen für 
betriebliche Zwecke genutzt wird 
oder in untergeordnetem Umfang 
eingespeist wird, kann eine Zu-

Immer mehr Landwirte investieren in Erneuerbare Energien. Einkünfte aus dem Verkauf von Strom zählen grund-

sätzlich zu den gewerblichen Einkünften. Ob ein Betrieb trotzdem weiter als landwirtschaftlich oder als gewerb-

lich gilt, entscheidet sich an klaren Kriterien im Steuerrecht.  Foto: Doris Schulte-Südhoff
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ordnung zur Landwirtschaft in Be-
tracht kommen. Maßgeblich sind 
jedoch der wirtschaftliche Schwer-
punkt und die Nachhaltigkeit der 
Einspeisung. Eine regelmäßige Ein-
speisung, die über den Eigenver-
brauch hinausgeht und Einnahmen 
oberhalb der Bagatellgrenze gene-
riert, wird regelmäßig als gewerb-
lich qualifiziert werden müssen.

Für den Verkauf von Strom und 
Wärme gilt nicht die gegebenen-
falls bekannte Umsatzgrenze von 
51.500 € oder einem Drittel des Ge-
samtumsatzes, da der Verkauf von 
Strom und Wärme eine originäre 
gewerbliche Tätigkeit ist. Bei der 
Erzeugung von Energie, zum Bei-
spiel durch Wind-, Solar- oder Was-
serkraft, handelt es sich nicht um 
die planmäßige Nutzung der na-
türlichen Kräfte des Bodens und so-
mit um Einkünfte aus Gewerbebe-

trieben. Nach der aktuellen Recht-
sprechung kann eine gewerbliche 
Tätigkeit dann trotzdem unschäd-
lich sein, wenn deren Umsatzerlöse 
dauerhaft unter 3 % der Gesamt-
umsatzerlöse liegen und den Be-
trag von 24.500 € im Wirtschafts-
jahr nicht übersteigen. In sol-
chen Fällen bleibt der Charakter 
des landwirtschaftlichen Betriebs 
grundsätzlich erhalten. Es ist je-
doch empfehlenswert, diese Gren-
ze engmaschig zu überwachen und 
dokumentiert festzustellen.

Gewerbliche Infizierung 

Natürliche Personen können alle 
sieben Einkunftsarten erzielen und 
nebeneinander haben. So wäre ne-
ben dem landwirtschaftlichen Ein-
zelunternehmen ein zusätzliches 
gewerbliches Einzelunternehmen 
zum Beispiel für die PV-Anlage 
möglich. Hierfür wäre eine separa-
te Gewinnermittlung zu erstellen. 

Für Personengesellschaften wie 
die typische Vater-Sohn-GbR be-
steht bei gemischten Tätigkeiten 
die Gefahr der sogenannten ge-
werblichen Infizierung. Nach § 15 
Absatz 3 Nummer 1 EStG gelten 
sämtliche Einkünfte einer Perso-
nengesellschaft als gewerblich, 
wenn die Gesellschaft zum Bei-
spiel neben landwirtschaftlichen 
Einkünften auch Einkünfte aus ge-
werblichen Tätigkeiten (Betrieb ei-
ner PV-Anlage) erzielt. Ein Neben-
einander von Einkunftsarten ist 
nicht möglich. Dies führt zur Um-
qualifizierung der gesamten Ein-
künfte der GbR, auch der eigent-
lich landwirtschaftlichen, mit weit-
reichenden Folgen. Die Konse-
quenzen sind unter anderem:

 ● Auch die ursprünglich landwirt-
schaftlichen Einkünfte gelten dann 
als gewerblich.

 ● Es besteht Gewerbesteuerpflicht 
auf sämtliche Einkünfte.

 ● Die Durchschnittssatzbesteue-
rung der Umsatzsteuer (Pauscha-
lierung) nach § 24 UStG und § 40 a 
EStG (pauschale Lohnsteuer) ent-
fällt. 

 ● Kfz-Steuerbefreiung fällt weg. 
 ● weitere außersteuerliche Konse-

quenzen wie Baurecht, Kranken-
versicherung et cetera 

 ● Der Betrieb unterliegt der Bewer-
tungspflicht von Wirtschaftsgütern 
wie Feldinventar und Vorräten.

Letzteres stellt für ehemals land-
wirtschaftlich geführte Betriebe 

eine erhebliche Umstellung dar. In 
der Landwirtschaft dürfen Feld-
inventar (zum Beispiel wachsen-
de Feldfrüchte) und Lagerbestän-
de zur eigenen Verwertung, wie 
Silagen, regelmäßig ohne Bewer-
tung in der Gewinnermittlung ver-
bleiben. Bei gewerblicher Tätigkeit 
hingegen sind diese zum Bilanz-
stichtag auch steuerlich anzuset-
zen. Dies führt buchhalterisch zu 
einer Gewinnerhöhung, ohne dass 
dem Betrieb tatsächlich zusätzliche 
liquide Mittel zur Verfügung ste-
hen – ein Umstand, der insbeson-
dere bei Umstellung zu Liquiditäts-
engpässen führen kann.

Beispiel: Ein landwirtschaftli-
cher Familienbetrieb (GbR) bewirt-
schaftet 200 ha landwirtschaftliche 
Nutzfläche mit je 50 ha Mais und 
Grünland für die Kühe und neben-
bei noch 100 ha Marktfrüchten 
(Winterweizen). Als Silage ist der 
Anbau eines Jahres vorrätig vor-
handen. Durch die Bewertung des 
Inventars entstehen nun folgen-
de Gewinne: Maissilage von rund 
2.500 t mit einem Wert von 35 €/t 
ergibt einen Wert von 85.000 €. 
Zudem wird das aufstehende Feld-
inventar zum Bilanzstichtag am 
30.  Juni  2025 wie folgt bewer-
tet: Die Marktfrüchte werden mit 
691 €/ha angesetzt, der Mais mit 
571 €/ha und das Grünland mit 
138  €/ ha. Daraus ergibt sich ein 
Wert für das aufstehende Feldin-
ventar in Höhe von 104.550 €. Der 
Betrieb hat somit einen zusätzli-
chen Gewinn von 189.550 €, den er 
versteuern muss, ohne zusätzliche 
liquide Mittel generiert zu haben.

Gestaltungsmöglichkeiten

Zur Vermeidung der gewerb-
lichen Infizierung empfiehlt sich 
eine klare Trennung der Tätigkeits-

bereiche. Insbesondere sollte ver-
mieden werden, dass innerhalb ei-
ner Personengesellschaft gewerbli-
che und landwirtschaftliche Tätig-
keiten nebeneinander bestehen. 
Eine organisatorische, rechtliche 
und wirtschaftliche Abgrenzung 
kann helfen, die landwirtschaft-
lichen Einkünfte steuerlich abzu-
sichern und den landwirtschaftli-
chen Status des Betriebs zu erhal-
ten.

In der Praxis bestehen verschie-
dene Möglichkeiten zur Trennung, 
die jeweils individuell zu bewerten 
sind. Entscheidend ist stets, dass die 
formelle Trennung auch tatsächlich 
in Form eigener Bankkonten, Rech-
nungsanschriften, Meldungen im 
Marktstammdatenregister et cete-
ra gelebt wird. Die Wahl der passen-
den Struktur hängt von zahlreichen 
Faktoren ab, darunter der Umfang 
der Energieerzeugung, der Kapital-
einsatz, die Mitunternehmerstruk-
tur sowie langfristige betriebliche 
Planungen. Ergänzend ist festzu-
halten, dass die landwirtschaftliche 
GbR nicht Mitunternehmer der Per-
sonengesellschaft zur Stromerzeu-
gung sein darf, da auch die Betei-
ligung an einer gewerblichen Per-
sonengesellschaft zur Abfärbung 
ohne Bagatellgrenzen bei der Mut-
tergesellschaft führt. Sollte eine 
Trennung nicht möglich sein, muss 
stets geprüft werden, ob die ge-
werbliche Tätigkeit unterhalb der 
Bagatellgrenze von 24.500 € und 
3 % des Gesamtumsatzes bleibt. 

Vor dem Einstieg in neue Be-
triebszweige sollte daher grund-
sätzlich eine steuerliche und recht-
liche Beurteilung erfolgen, um die 
Auswirkungen auf Besteuerung, 
Buchführung, Förderfähigkeit und 
Sozialversicherungspflicht abschät-
zen zu können. Philip Kleuker

wetreu LBB 

Fazit

Die Nutzung Erneuerbarer Ener-
gien bietet für landwirtschaft-
liche Betriebe wirtschaftlich at-
traktive Perspektiven. Allerdings 
sind mit derartigen Aktivitäten 
steuerliche Risiken verbunden, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Abgrenzung zwischen landwirt-
schaftlicher und gewerblicher 
Tätigkeit. Die gewerbliche Infi-
zierung kann erhebliche steuer-
liche Folgen nach sich ziehen, die 

bis hin zur Umqualifizierung des 
gesamten Betriebs reichen. Wäh-
rend Einzelunternehmen davon 
nur bedingt betroffen sind, ist 
bei Personengesellschaften be-
sondere Vorsicht geboten. Eine 
klare Trennung der Tätigkeiten 
und rechtzeitige Beratung sind 
daher unerlässlich, um die steuer-
lichen Rahmenbedingungen op-
timal zu gestalten und langfristi-
ge Nachteile zu vermeiden.

Zinsbarometer

Stand 7. Juli 2025
Die Zinsspannen am Kapital-
markt nehmen zu. Das Zinsba-
rometer bietet lediglich erste 
Anhaltspunkte zur aktuellen 
Kapitalmarktsituation (ohne 
Gewähr). Bei den gekenn-
zeichneten Zinssätzen können 
sich je nach persönlicher Ver-
handlungssituation deutliche 
Abweichungen ergeben.

Zinsen
Geldanlage %
Festgeld 10.000 €,
3 Monate1)  0,60 - 2,50

Kredite
Landwirtschaftliche Rentenbank2)

% effektiv
(Sonderkreditprogramm)
Maschinenfinanzierung
6 Jahre Laufzeit,
Zins 6 Jahre fest  3,44
langfristige Darlehen
10 Jahre Laufzeit,
Zins 5 Jahre fest  3,49
20 Jahre Laufzeit,
Zins 10 Jahre fest  3,96

Baugeld-Topkonditionen3)

Zins 10 Jahre fest  3,19 - 4,10
Zins 15 Jahre fest  3,49 - 4,20

1) Marktausschnitt (100 % Einlagensicherung)
2) Zinssatz Preisklasse A, Margenaufschlag 
0,35 bis 2,85 %, je nach Bonität und Besiche-
rung (7 Preisklassen)
3)   Quelle: www.capital.de 

(Spanne der Topkonditionen)


